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Le Président de la Confédération, E. Welti, 
au Ministre de Prusse en Suisse, le Général von Rôder.

Copie
Aide-Mémoire1 Bern, 3. März 1869

Durch das Bundesgesetz vom 28. Juli 18522 ist der Bau und Betrieb der Eisen
bahnen im Gebiete der Eidgenossenschaft den Kantonen und der Privatthätigkeit 
überlassen worden. Demgemäss haben die Kantone auch allein das Recht, auf 
ihrem Territorium Concessionen zu ertheilen. (§§ 1 u. 2 des genannten Gesetzes)

Der Bund als solcher darf weder Eisenbahnen bauen noch solche besitzen und 
betreiben.

Es steht ihm auch bei den Concessionsertheilungen durch die Kantone keiner
lei Einfluss zu; er kann keine Concession verhindern, weil sie nicht im allgemei
nen Interesse liegt und ebensowenig darf er aus irgend welchen Gründen von zwei 
oder mehreren Concurrenzlinien die eine ausschliessen.

Der Bund hat gegenüber den cantonalen Concessionen nur eine einzige und 
zwar negative Befugniss, die darin besteht, den Bau einer Linie dann zu verhin
dern, wenn sie die militärischen Interessen der Eidgenossenschaft verletzt. (§7)

Es ist leicht einzusehen, dass bei diesen staatsrechtlichen Verhältnissen dem 
Bunde eine initiative Haltung bezüglich der Alpeneisenbahnen verunmöglicht 
ist. Die Bundesbehörden dürfen sowenig selbst bauen, als sie berechtigt sind, die 
Richtung der Bahn vorzuschreiben. Der Bau und Betrieb der Alpenbahn ist wie 
derjenige jeder ändern Bahn der Privatthätigkeit und den Cantonen überlassen.

Deshalb haben sich denn auch zwei Vereinigungen gebildet, welche aus Canto
nen und Eisenbahngesellschaften bestehen, von denen die eine den Bau des G ot
thard, die andere den des Lukmanier anstrebt. Beide haben seit Jahren die Vorar
beiten so gefördert, dass dieselben namentlich in Verbindung mit der italieni
schen Enquête als abgeschlossen betrachtet werden können.

Keines der beiden Projecte wird aber ohne die Mitwirkung des Auslandes mög
lich sein und darum wird sich auch nicht einmal eine Ausführungsgesellschaft bil
den können, so lange sich nicht die auswärtigen Regierungen für den einen oder 
den ändern Pass ausgesprochen haben.

Wenn daher eine auswärtige Regierung den Bau einer schweizerischen Alpen
bahn in ihrem eigenen Vortheil erachtet und wenn sie überdiess die eine Richtung 
der ändern vorzieht, so darf sie nicht eine staatsrechtlich unmögliche vorgängige 
Entschliessung der schweizerischen Behörden abwarten, sondern sie wird am 
besten thun, ihr Interesse durch eigene Initiative sicher zu stellen.

Diesen Zweck kann Preussen durch die blosse Erklärung an den Schweiz. Bun
desrath erreichen: dass es bereit sei über den Bau einer Schweiz. Alpenbahn in
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Unterhandlungen zu treten, dass es aber eine eventuelle Theilnahme ausschliess
lich dem Gotthard zuwenden werde.

Eine solche Erklärung würde die Schweiz. Alpenbahnfrage sofort auf einen 
neuen fruchtbaren Boden stellen u. nothwendig sofort folgende Wirkungen 
haben:

a. Alle ändern Concurrenzprojecte würden verschwinden, sobald ihnen die 
Unterstützung des Auslandes entzogen ist; die sämmtlichen Interessen würden 
sich dem Gotthard zuwenden und die Bildung einer Ausführungsgesellschaft 
wäre gesichert.

b. Der Schweiz. Bundesrath würde in die Lage versetzt, in der Sache activ auf
zutreten, weil nach der Bundesverfassung (art. ...)3 nur ihm die Unterhandlung 
über Propositionen des Auslandes zukommt. Eine solche Erklärung von Seite des 
Auslandes und nur diese allein kann ihm die Freiheit der Action verschaffen, die 
ihm sonst durch die Gesetzgebung geradezu untersagt ist.

3. Laissé libre par Welti. Il s ’agit vraisemblablement de l ’article 10 delà  Constitution de 1848.
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C O N S EIL  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 8 mars 18691

872. Hr. Bundesrath Dr. Dubs, Spezialdelegirter i. S. der Schweiz.-ital.
Verträge; Protokoll der Ratifikationsauswechslungen p° litterar. u. künstl.

Eigenthum.

Der bisherige Spezialdelegirte in Sachen der italienischen Verträge, Hr. Bun
desrath Dr. Dubs, legt den Entwurf eines Protokolls vor, welches bei Anlass der 
Auswechslung der Ratifikationen der Verträge zwischen der Schweiz. Eidgenos
senschaft und dem Königreiche Italien vom 22. Juli 18682 abgefasst werden soll 
und welches folgende Erklärungen enthalten und von den beiderseitigen Abge
ordneten unterzeichnet werden soll.

1. Zur Beseitigung eines von der Regierung des Kantons Graubünden erhobe
nen Zweifels über die Auslegung des Art. 19 des Handelsvertrages wird erklärt, 
dass dieser Artikel nicht die Wirkung haben soll, um auch die zwischen dem Kan
ton Graubünden und S. M. dem König von Sardinien unterm 9. Januar und 
12. Juli 1818 abgefasste Konvention über den Bau und Unterhalt der Bernhardi
nerstrasse und die zwischen dem Kanton Graubünden und dem Gubernium 
Sr. k.k. apostolischen Majestät in der Lombardei unterm 1. August 1818 abge-

1. Absent: V. Ruff y.
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